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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Rund ein Jahr nach Annahme des Postulats von Peter Hegglin (mitte, ZG) legte der
Bundesrat seinen Bericht für eine «zeitgemässe Besoldungs- und
Ruhegehaltsregelung für Magistratspersonen» vor. Grundlage der aktuell geltenden
Regelung sei das 1990 in Kraft gesetzte Bundesgesetz über Besoldung und berufliche
Vorsorge der Magistratspersonen. Dieses sehe vor, dass neben den Mitgliedern des
Bundesrats auch die ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter sowie die
Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler als Magistratspersonen gelten. Das jeweils an
die Teuerung anzupassende Jahresgehalt für Bundesratsmitglieder betrage laut
geltender Verordnung im Jahr 2021 CHF 454'581; für den Bundeskanzler seien 81.6
Prozent und für die Mitglieder des Bundesgerichts 80 Prozent dieser Summe als Lohn
festgelegt worden. Der Lohn werde vierteljährlich von der Bundeskanzlei ausbezahlt.
Die Magistratspersonen unterstehen laut Gesetz nicht dem BVG, haben aber einen
Anspruch auf Ruhegehalt auf Lebenszeit, das nach Ausscheiden aus dem Amt der Hälfte
des Jahreslohns entspricht (sogenanntes «volles Ruhegehalt»), wenn die Amtszeit
mindestens vier Jahre (Bundesrat), acht Jahre (Bundeskanzlei) oder 15 Jahre
(Bundesgericht) betragen hatte oder das Amt aus gesundheitlichen Gründen
niedergelegt werden musste. Kürzere Amtszeiten oder eine Wiederaufnahme einer
Erwerbsarbeit nach Amtsende haben Kürzungen des Ruhegehalts zur Folge:
Erwerbseinkommen und Teilruhegehalt zusammen dürfen das volle Ruhegehalt nicht
überschreiten. Darüber hinaus erhalten Ehegatinnen und Ehegatten sowie Kinder
verstorbener ehemaliger Magistratspersonen Hinterlassenen- und Waisenrenten. 
Das Postulat hatte verlangt, dass diesen geltenden Regelungen alternative Modelle
gegenübergestellt werden, die insbesondere eine berufliche Vorsorge beinhalten
sollten. Bei einer Lösung mit beruflicher Vorsorge müssten einige Grundsatzentscheide
gefällt werden, wurde im Bericht ausgeführt. So müssten unter anderem
Übergangsleistungen geregelt werden und es müsste entschieden werden, ob eine
Versicherung im Beitragsprimat oder im Leistungsprimat angelegt werden soll, was je
nach Alter der Betroffenen bei Amtsrücktritt zu «komplizierten Berechnungen» und
«Regelungen von Spezialfällen» führe. Der Vorteil der geltenden Lösung sei
entsprechend «deren Einfachheit und Transparenz» und die Unabhängigkeit vom Alter
der Magistratsperson bei deren Rücktritt. Ein weiterer Pluspunkt der aktuellen Regelung
sei zudem, dass das sichere Einkommen nach Amtsende Unabhängigkeit fördere: Eine
mögliche Nichtwiederwahl vor der Pensionierung sei nicht mit finanziellen Einbussen
verbunden, was Magistratspersonen vom Druck befreie, während der Amtszeit
finanzielle Lösungen zu suchen. «Das (momentane) System der Ruhegehälter trägt somit
dazu bei, dass Entscheidungen im Amt unabhängig von persönlichen finanziellen
Überlegungen getroffen werden.» 1

BERICHT
DATUM: 10.12.2021
MARC BÜHLMANN

1) Bericht BR vom 10.12.21
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